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Gesetz über den Aufbau und die Befugnisse der 
Ordnungsbehörden 
ohne Jahresangabe 
Oberlandesgericht 
ohne Ortsangabe 
Oberverwaltungsgericht 
Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte für 
das Land Nordrhein-Westfalen  i n Münster sowie für 
die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
i n Lüneburg 

Personenbeförderungsgesetz 
Protokol l 

Regierungsblatt 
Reichsgericht 
Reichsgesetzblatt 
Entscheidungen des Reichsgerichts i n Strafsachen 
Rheinland-Pfalz 
rheinland-pfälzisch 
Recht i m Amt 
Reichsnaturschutzgesetz 
Raumordnungsgesetz 
Recht und Schaden 
Reichsversicherungsordnung 

Satz/Seite 
saarländisch 
Schutzbereichsgesetz 
Sozialgesetzbuch 
Sozialgesetzbuch — Zehntes Buch (Verwaltungs-
verfahren) 
schleswig-holsteinisch 
sogenannte 
Strafgesetzbuch 
Straßengesetz 
Straßen- und Wegegesetz 
Straßenverkehrsgesetz 
Straßenverkehrsordnung 
Straßenverkehrszulassungsordnung 

von (vom) 
Verfassung 
Verfassungsgerichtshof 
Verfassungsgerichtshof  von Nordrhein-Westfalen 
Verwaltungsarchiv 

Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz 
Verwaltungsgericht 
Gesetz über die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
Sammlung von Entscheidungen des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs  m i t Entscheidungen des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs.  Neue Folge 
Verkehrsblatt / Amtsblat t des Bundesministers für 
Verkehr der Bundesrepublik Deutschland 
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v o = Verordnung 
VOB1. = Verordnungsblatt 
VOB1.BZ = Verordnungsblatt für die britische Zone 
VRspr. = Verwaltungsrechtsprechung i n Deutschland 
W D S t R L = Veröffentl ichung  der Vereinigung der Deutschen 

Staatsrechtslehrer 
VwGO = Verwaltungsgerichtsordnung 
V w V f G = Verwaltungsverfahrensgesetz 
V w V G = Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
VwZG = Verwaltungszustellungsgesetz 

WaStrG = Bundeswasserstraßengesetz 
WeG = Wegegesetz 
W G = Wassergesetz 
W H G = Wasserhaushaltsgesetz 
WoBauG = Wohnungsbaugesetz 
WPf lG = Wehrpflichtgesetz 

z.B. — zum Beispiel 
ZBR = Zeitschrift  für Beamtenrecht 
ZfW = Zeitschrift  für Wasserrecht 
Zif f . = Zif fer 
zit. = zit iert 
Z L W = Zeitschrift  für Luftrecht und Weltraumrechtsfragen 
ZPO = Zivilprozeßordnung 
ZRFG = Zonenrandförderungsgesetz 





Einleitende Bemerkungen 

Rechtsprechung und Lehre sind sich heute bezüglich der Rechtsquali-
tät sachbezogener hoheitlicher Maßnahmen uneinig. So werden Schul-
schließungen durch Verwaltungsakte, Naturschutzgebiete durch Rechts-
verordnungen, Parkverbotszeichen durch Verwaltungsakte, Gemeinde-
gebietsänderungen durch Rechtsverordnungen, Straßenbenennungen 
durch Verwaltungsakte festgesetzt. Die jeweils vom Gericht oder von 
der Behörde gewählte Rechtsnatur w i rd in der Regel im Schrifttum 
von der einen Seite krit isiert, von der anderen Seite gutgeheißen, häu-
fig w i rd die getroffene  Entscheidung von der höheren Instanz aufge-
hoben. 

Renck1 meint dazu, dies könne kein Jurist mehr verstehen und erst 
recht kein Laie, das sei nur noch zu glauben. Hier regiere nicht mehr 
die blinde Justitia, sondern bereits der blinde Zufall. Von einer Rechts-
ordnung könne nur noch bedingt die Rede sein. 

Der Grund für dieses Wir rwarr  bei der Wahl der Rechtsnatur liegt 
darin, daß das Institut des dinglichen Verwaltungsaktes, das für viele 
Sachverhalte brauchbare Lösungen anzubieten vermag, immer noch zu 
wenig Beachtung findet. 

Mi t diesem dinglichen Verwaltungisakt beschäftigt sich folgende Un-
tersuchung. 

Ausgehend von der Verwaltungsaktdefinition des § 35 Verwaltungsver-
fahrensgesetz, deren Entwicklung kurz vorangestellt wird, w i rd zu-
nächst der Begriff  des Verwaltungsaktes dargelegt, wie ihn der Ver-
fasser nach Auslegung der Legaldefinition des § 35 VwVfG versteht. 
Die Erläuterung des Verwaltungsaktes erfolgt  entsprechend der Ele-
mente des Verwaltungsaktbegriffes  i n einer Darstellung des Hand-
lungstypus, des Handelnden, des Handlungsbereichs, des Handlungs-
zwecks und der Handlungswirkung. Bei der Handlung® Wirkung w i rd 
besonders Wert auf die Feststellung gelegt, daß das Gesetz nicht eine 
tatsächliche Außenwirkung, sondern eine Außenwirkungsintention po-
stuliert, was weitreichende Konsequenzen für die Wertung als Verwal-
tungsakt, aber auch für die Annahme einer Klagebefugnis zeitigt. 

Im Anschluß daran erfolgt  eine Erläuterung des Begriffes  der A l l -
gemeinverfügung nach § 35 S. 2 VwVfG, die der Verfasser  dem Wort-

1 Renck,  JuS 1970, S. 118. 
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laut entsprechend, entgegen weit verbreiteter Ansicht, als „einen" Ver-
waltungsakt versteht. Die beiden Spielarten der Allgemeinverfügung, 
die personenrechtliche Allgemeinverfügung und die sachenrechtliche 
Allgemeinverfügung, erfahren  eine getrennte Darstellung. Dem Adres-
satenkreis der personenrechtlichen Allgemeinverfügung w i rd besondere 
Aufmerksamkeit  geschenkt. Dies erscheint zur besseren Abgrenzung 
der personenrechtlichen Allgemeinverfügung vom einfachen Verwal-
tungsakt, von der sachenrechtlichen Allgemeinverfügung und vom 
Rechtssatz erforderlich. 

Auch und gerade bei der Behandlung des dinglichen Verwaltungs-
aktes ist die Abgrenzung des Verwaltungsaktes von der Rechtsnorm 
nicht nur von rechtstheoretischer Relevanz, sondern von großer prak-
tischer Bedeutung. Die größten Meinungsverschiedenheiten bestehen 
bei der Frage der Rechtsnatur im Grenzbereich zwischen dinglichem 
Verwaltungsakt und Rechtsnorm. Die Abgrenzung erfolgt,  soweit mög-
lich, nach personenbezogenen, ansonsten nach sachbezogenen Elemen-
ten. 

Die Abgrenzung eines einfachen Verwaltungsaktes von einer Allge-
meinverfügung in seinen gesetzlich definierten Varianten ist ebenfalls 
signifikant, da das Gesetz für Allgemeinverfügungen als Sonderfall 
eines Verwaltungsaktes teilweise abweichende Regelungen tr i f f t . 

Nach der Erörterung des gerade bei sachbezogenen Anordnungen 
immer wieder auftauchenden Begriffs  des Hoheitsaktes mi t Doppel-
charakter erfolgt  eine Untersuchung der Bezeichnung „Orgamsations-
akt". Anschließend wi rd der Frage nachgegangen, ob der Gesetzgeber 
und die Behörde die Rechtsform einer hoheitlichen Maßnahme frei 
wählen können, und wie die Rechtslage für den von einer Maßnahme 
in eigenen Rechten Verletzten und für das Gericht ist, wenn die nach 
außen gewählte Form nicht dem Inhalt der Anordnung entspricht. 
Diese Fragen sind gerade wegen der vielfach auftretenden Schwierig-
keiten bei der Abgrenzung von Rechtsnorm und (dinglichem) Verwal-
tungsakt relevant. 

Da sich beim dinglichen Verwaltungsakt hinsichtlich Bekanntgabe, 
Anfechtungsfrist,  Klagebefugnis und aufschiebende Wirkung einige Be-
sonderheiten ergeben können und diesbezüglich in Rechtsprechung und 
Lehre manche Probleme aufgetaucht sind, w i rd zu diesen Fragen eben-
falls Stellung genommen. 

Den Abschluß des ersten Teils bildet der Versuch, die bei der Rechts-
nachfolge hinsichtlich eines Verwaltungsaktes auftauchenden Probleme 
mi t der Lehre vom dinglichen Verwaltungsakt einer (teilweisen) Lö-
sung zuzuführen. 
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Bei der Untersuchung des sachbezogenen Verwaltungsaktes erscheint 
eine Darstellung des Verwaltungsaktes nach § 35 S. 1 VwVfG und der 
personenrechtlichen Allgemeinverfügung geboten, schon um der bes-
seren Abgrenzung vom dinglichen Verwaltungsakt, aber auch des 
(dinglichen) Verwaltungsaktes von der Rechtsnorm wil len. Diese Dar-
stellung kann als allgemeiner Teil, als gleichsam vor die Klammer ge-
zogen, betrachtet werden. 

Bei der Untersuchung des dinglichen Verwaltungsaktes bemühte sich 
der Verfasser  um den Aufbau eines eigenen Gedankengebäudes; dies 
macht die oft etwas ausführlichere  Darstellung anderer Ansichten er-
forderlich. 

Im zweiten Teil der Untersuchung erfolgt eine Erörterung der den 
dinglichen Verwaltungsakt ablehnenden Meinungen des Schrifttums 
mit kurzer Stellungnahme, sowie die Behandlung einiger ausgewählter 
Einzelprobleme im Anwendungsbereich des dinglichen Verwaltungs-
aktes unter besonderer Berücksichtigung von Gerichtsentscheidungen. 

A m Anfang steht die Behandlung der Widmung, die in weiten Krei-
sen des Schrifttums als Musterfall  eines dinglichen Verwaltungsaktes 
angesehen wird. Obwohl es zur Rechtsnatur der Gebots- und Verbots-
zeichen eine Vielzahl von Veröffentlichungen  gibt, mußte im Rahmen 
der Behandlung sachbezogener hoheitlicher Maßnahmen dieses Pro-
blem nochmals dargestellt werden. Der Gesetzgeber hat nämlich — was 
in Rechtsprechung und Lehre kaum beachtet w i rd — den Streit um die 
Rechtsnatur der Gebots- und Verbotszeichen entschieden. Die Entste-
hungsgeschichte des § 35 VwVfG läßt transparent werden, daß der Ge-
setzgeber bei der Abfassung des Satzes 2 dieser Norm auch an Gebots-
und Verbotszeichen dachte. Da die Entscheidung des Gesetzgebers nicht 
so deutlich ausgefallen ist wie bei der Qualifizierung des Bebauungs-
planes als Satzung, wurde der Streit um die Rechtsnatur keineswegs 
beigelegt. Auch heute werden Gebots- und Verbotszeichen grundsätz-
lich nicht als sachbezogene Allgemeinverfügungen qualifiziert,  obwohl 
sich damit alle in Rechtsprechung und Literatur aufgestellten, oft ge-
wagten und lebensfremden Konstruktionen bezüglich der Begründung 
des personenbezogenen Elements, der Anfechtung und Bekanntgabe 
vermeiden ließen. 

Besonders umstritten in Rechtsprechung und Lehre ist die Rechts-
natur gebietsbezogener Hoheitsakte, die häufig als Rechtsakte sui ge-
neris bezeichnet werden, da sie sich weder in die Kategorie der perso-
nenbezogenen Verwaltungsakte noch i n die der Rechtsnormen eindeutig 
einordnen lassen. Solange aber unser Verwaltungsrecht noch vom Ty-
pendualismus Rechtssatz-Verwaltungsakt ausgeht, ist eine Qualifizie-
rung als Hoheitsakt eigener Ar t unbefriedigend, da sie mehr Probleme 


